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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRA-I-E5

DES KANTONS SOLOTHURN

VOM
14. April 1981 Nr. 1891

Die ~~wO~er emeinde der Stadt Sol th Unterbreitet
dem Regierungsrat den

zur Ge—
nehmigung,

Der Vorliegende Gestaltungsplan regelt die Ueberbauung im
Gebiet zwischen Krummturx~~Bastjon Kruminturmsti~asse nd
SBB—S1‘~fl3, Sonderbauvorschriften besti~en die zul~sigen
Nutztuigs und Gestaltungsvör5ch~jft~1~ und gewährleisten

insbesondere eine zur Krummturm_Bastjon passende Ueber
bauung des angrenzenden Gebietes,

Die ~ffentliche Auflage erfolgte in der Zeit vorn 2~ Mai
bis 23, Juni 1980. Es ging eine Einsprache ein, d~e durch
geringfügige Abänderung des R~glementes teilweise gutge
heissen, .±m übrigen abe~ abgeleh~t wurde, Durch die Ab
änderung wird die zulässige Gebäudehöhe im eingeschossigen
Bereich angrenzend an die Bastion um 50 cm auf 4,5o r~ an
gehoben und die Firstrichtung angrenzend an die Bahnlinie
längs derselben festgelegt, Diese ~enderüngen sind gering
fügiger Natur und in übrigei~i ohne nachteilige Au~wirkungen
auf das benachbarte private Grundeigentu~, so dass von

einer Neuauflage oder der Einholung der schriftlichen Zu

stimmung abgesehen werden kann, Auch das öffentliche

Interesse (Schutz der Krummturm_Bastion) wird durch diese
Aenderung nicht betroffen,

Gegen den Entscheid des Gemeinderates ging beim Regierungs
rat eine Beschwerde ein, die jedoch nach dem Abschluss
einer Vereinbarung zwischen Stadt und Beschwerdeführer
von diesem mit Schreiben vom 2, April 1981 zurückgezogen
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wurde. Die Beschwerde von Architekt X.H, Jaeggi, namens
des Grundeigentümers, Herrn W, Berger, K.rummturmstrasse 3,
kann infolgedessen von der GeschäftskontrOlle abgeschrieben
würden,

Es wird

beschlossen:

1. Der Gestaltungsplofl.KrUmmtUrrilstrasse/SBB—SMB und die
zugehörigen Sonderbauvorschriften der Stadt Solothurn
werden genebanigt.

2. Die Beschwerde des Herrn X.H, Jaeggi, namei~s Herrn W.
Berger, Solothurn, wird ii~folge RUckzug von der Ge—
schäftskontrolle abgeschrieben.

3, Die Stadt Solothurn wird verhalten, dem kantonalen Amt
fUr Rauraplanung bis zum 1. Mai 1981 noch drei von der
Gemeinde unterzeichnete Exemplare Sonderbauvorschriften
zuzustell~n,

4, Bestehende Pläne und Gemeindebauvorschriften verlieren
ihre Rechtskraft, soweit sie mit denvo±‘liegenden in
Widerspruch stehen.

Genehmigungsgebühr Fr~ 200~—— Kto~ 2010—230
PublikationskOsten Fr~18.,—— Kto. 2030—300

Fr. 218,—— (Staatskanzlei Nr. 328 ) KK

Der Staatsschreiber:

Ausfertigungen Seite 3
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Bau—Departement (2) 1-15

Rechtsdienst Bau—Departement
Amt für Raumplanung (3), ~t~tenundlen,PlanundSoi~der~

bauvorschriften
Hochbauamt (2)
Tiefbauamt (2)
Amt für Wasserwirtschaft (2)
Kreisbauamt 1, 4500 Solothurn
.Amtschreiberei, 4500 Solothurn, ~itl~en, Plan und Sonder—

~rschriftenfolpeiisäter
Finanzverwaltung/Debitorenbuchhaltung (2)
Sekretariat der Katasterschatzung (2)
Ammannamt der EG, 4500 Solothurn, ~~tunini1~

Stadtbauamt, 4500 Solothurn, mit 1 ‘en, Plan und Sonderbau—
vorschriften fol~en s äter

Amtsblatt Publikation:
Der Gestaltungsplan Krummturnstrasse/SBB—S~ der Ein—
wohnergemeinde der Stadt Solothurn wird genehmigt,





Soncierhauvorschriften zum Gestal tunqsplan
Krummturmstrasse / SBB—SMB vom 16.12.1980

1. Beqrenzun~

Der Gestaltungsplan umfasst die Grundstücke GB Nr. 1906,

1933, 1939, 1940, 1941, 2179 und 2401.

2, Zonenbeze:Lchriunq

Das Plangebiet wird als ‘~Wohnzone mit erleichterter Ge—

werbenutzung~ bezeichnet.

In dieser Zone sind neben Wohnbauten nichtstörende Ge—

werbe- und Dienstleistungsbetriebe zulässiq, welche der

Bauweise einer Wohnzone angepasst sind.

3. Grun~Jvorschriften

Es gelten folgende G~undvorschriften:

Bauweise offen

Geschosszahi maximal 3

Gebäudehöhe maximal 10.50 m

Gehäudelänge max~mai 40.00 in

Ausnützunqsziffer 0.7

4. üt~qsziffer~ür~ewerbllche_Bauten

Für Grundstücke, weiche gewerblich genutzt werden, kann

die Ausnützungsziffer entsprechend dem Verhältnis Ge—

werhenutzung: Gesamtnutzung bis auf maximal 1.0 erhöht

werden. Die oberirdisch angeordneten anrechenharen Ge—

schossflächen dürfen jedoch die AZ 0.8 nicht übersteigen.

5. Ueherbauunqsziffer

Die Fläche eines Grundstückes darf zu höchstens 50 %

überbaut werden.
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6. Grünflächenziffer

Ausnahme für gewerbliche Bauten

Die Grünfläche beträgt mindestens 40% der anrechen

baren Landfläche. Sie kann entsprechend dem Verhält

nis Gewerbenutzung: Gesamtnutzung reduziert werden,

darf aber 20% in keinem Fall unterschreiten.

7. Schutz der Krummturm—Bastjon

Die im Westteil der Grundstücke GB Nrn. 1939 und

1941 zulässigen 1—geschossigen Bauten dürfen die

Höhe von 4.5 m nicht übersteigen.

7.1. Die Flachdächer müssen ansprechend gestaltet

sein (bekiest, begrünt est.).

7.2. Steildächer sind Form von Satteldächern mit

Hauptfirstrichtung Nord--Süd oder entlang der

Nord-Ost-Grenze von GB Nr. 1941 parallel zu

dieser zu erstellen, wobei die Dachneigung
0 0zwischen 25 und 45 liegen muss. Es durfen

nur dunkelengobierte Ziegel oder dunkler

Eternitschiefer verwendet werden. Dachauf—

bauten sind bei beiden Dachforrnen nicht zu—

lässig.

7.3. Die äussere Gestaltung von Neu— und Umbauten

auf den Grundstücken GB Nrn. 1931 und 1941

muss sich der Krurrunturm—Bastion unterordnen.

Für die Farbgebung der Gebäude sind dem St~t~

bauamt Farhmuster vorzulegen.

Vom Regierungsrat durch heutigen
Beschluss F~ii~. .S‘~ genehmigt.

Solothurn, den 14.?kPR.‘~L i.981
Der -atssc reiber:

1
Einwohnergemejnae der St~d Solothurn

Solothurn, 12. Januar l9811~~~fln: D~St~r~r


